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Thema:  
Verzeichnis aller Berufe, für die ein Europäischer Berufsausweis 
verfügbar ist, das gem. Art. 57 Abs. 1 Buchstabe b der BQRL über die 
einheitlichen Ansprechpartner online zugänglich sein soll 

 

 

Anhang I  
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 der Kommission v. 24.06.2015 betreffend 
das Verfahren zur Ausstellung des Europäischen Berufsausweises und die Anwendung 
des Vorwarnmechanismus gem. der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
 
 
Für den Europäischen Berufsausweis in Frage kommende Berufe: 
 

1. Krankenschwestern und Krankenpfleger für allgemeine Pflege; 

2. Apotheker (Grundausbildung); 

3. Physiotherapeuten; 

4. Bergführer; 

5. Immobilienmakler. 


